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Sehr geehrter Herr Dr. Wuthe,

Ihrer Anfrage vom 8.2.2008 zur Bedeutung der Selbsthilfe in Baden-Württemberg und zu den Auswirkungen durch die geänderten Förderstrukturen kommen wir gerne nach und antworten Ihnen wie folgt:  

Zur Frage 1

Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe in Baden-Württemberg

Die Organisation der Verbände auf den verschiedenen Ebenen spiegelt die Vielfalt einer Bürgergesellschaft wider. Entsprechend vielschichtig sind die Strukturen: 

Auf der örtlichen Ebene teilt sich die Selbsthilfe in Ortsverbände (Verbände von behinderten und chronisch kranken Menschen sowie der Suchtselbsthilfe) und freie, nicht-verbandlich organisierte Selbsthilfegruppen auf.  Es gibt vereinsrechtliche Strukturen, z.B. bei größeren Ortsverbänden, oder rechtlich unselbständige Untergliederungen eines Landes- oder Regionalverbandes, z.B. in Form lokaler Selbsthilfegruppen. Daneben gibt es freie, vereinsrechtlich nicht organisierte Gruppen, die sich zum Austausch über ein bestimmtes Krankheitsbild gebildet haben. 

Die allermeisten Mitarbeiter sind trotz ihrer Behinderung oder Krankheit ehrenamtlich in den Selbsthilfegruppen und –verbänden tätig. 

Abhängig von der Anzahl der Ortsgruppen und der organisatorischen Entwicklung eines Verbandes bilden örtliche Gruppierungen manchmal einen Regionalverband 


(z.B. Verband Nordwürttemberg) oder es werden von diesem  örtliche Untergliederungen gegründet.. Der Regionalverband nimmt für die Ortsebene bestimmte Aufgaben in einer Region wahr. 

Auf der Landesebene gibt es Landesverbände oder Bundesorganisationen mit einer Landesvertretung. Zu den Aufgaben der Landesebene zählen insbesondere  

· die sozialpolitische Interessenvertretung (Gespräche mit Entscheidungsträgern, Mitarbeit in Gremien etc.),

· die Bündelung, Prüfung und Systematisierung von Erfahrungswissen aus den Ortsverbänden zur Absicherung eines generellen, verlässlichen, abrufbaren Wissensstandards für die jeweilige Indikation.

· die Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Flyern, Info-Material, Pressearbeit, Messeauftritte etc.), 

· Schulungen für örtliche Vertreter (Gruppenarbeit, indikationsspezifisches Wissen, Pressearbeit, wirksame Selbsthilfevertretung vor Ort etc.), 

Die Landesebene weist in aller Regel vereinsrechtliche Strukturen auf. 

Auch auf der Landesebene ist der größte Teil der Mitarbeiter ehrenamtlich. 

Zur Bündelung und zur wirksameren Vertretung ihrer gemeinsamen Anliegen haben sich bereits vor mehr als 20 Jahren zahlreiche Landesverbände und Bundesorganisationen bzw. ihre Landesuntergliederungen in der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Baden-Württemberg e.V. (LAG SELBSTHILFE) zusammengeschlossen (aktuell sind es 54 Verbände mit über 60.000 Menschen). Als Dachverband der organisierten Selbsthilfe nimmt sie die sozialpolitische Interessenvertretung für behinderte und chronisch kranke Menschen wahr (Gespräche mit Politikern und Ministerialbeamten, interne Arbeitskreise und Abgabe von Stellungnahmen, Mitarbeit in verschiedenen Gremien auf Landeseben etc.) sowie die indikationsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung der Mitgliedsverbände (rechtliche und sozialpolitische Informationen, Seminare, Erfahrungsaustausch etc.). 

Ein großer Teil der Mitarbeiter der LAG SELBSTHILFE ist ehrenamtlich tätig. Darüber hinaus verfügt sie über eine hauptamtliche Geschäftsstelle. 

Daneben sind viele Verbände Mitglied beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Zur Unterstützung der örtlichen Selbsthilfe sind Selbsthilfekontaktstellen als hauptamtlich tätige Beratungseinrichtungen auf der lokalen Ebene angesiedelt. Sie befinden sich in Baden-Württemberg entweder in freier Trägerschaft,  zumeist mit einer Stadt oder einem Landkreis als (Haupt-) Mitglied und in der rechtlichen Struktur eines Vereines oder einer gemeinnützigen GmbH, oder es tritt eine Kommune als Träger auf. 

Die Interessen der örtlichen Selbsthilfekontaktstellen auf der Landesebene nimmt die Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg wahr. 

Zur Frage 2. 

2. a) Rolle und Aufgabenspektrum der Selbsthilfekontaktstellen 

Die Selbsthilfekontaktstellen stellen themen-, bereichs- und indikationsgruppenübergreifende Dienstleistungsangebote bereit, welche auf die Unterstützung und Stabilisierung von Selbsthilfeaktivitäten abzielen. Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht Teilnehmer bzw. Mitglieder von Selbsthilfegruppen sind, können sich bei den Selbsthilfekontaktstellen informieren und beraten lassen. Sie bilden die Hauptzielgruppe der Selbsthilfekontaktstellen. Ein wichtiger Arbeitsbereich der Selbsthilfekontaktstellen ist die Motivation zur Teilnahme an Selbsthilfegruppen. 

Unter das Angebot von Selbsthilfekontaktstellen fallen z.B. die Beratung von Selbsthilfegruppen, die supervisorische Begleitung in schwierigen Gruppensituationen sowie infrastrukturelle Hilfen (Räume etc.). Auf Wunsch werden Betroffene bei der Gründung von Gruppen unterstützt. Des Weiteren zählt die Stärkung der Kooperation zwischen Selbsthilfegruppen und professionellen Kräften zu den Aufgaben einer Selbsthilfekontaktstelle. Über ihre Öffentlichkeitsarbeit – z.B. im Rahmen von Selbsthilfetagen – tragen Selbsthilfekontaktstellen zu einer größeren Bekanntheit und Akzeptanz der Selbsthilfearbeit bei. Sie übernehmen eine Wegweiserfunktion im System der gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungsangebote und verfolgen in ihrer Arbeit präventive und rehabilitative Zielsetzungen.
 

2. b) Organisation der Selbsthilfekontaktstellen in Baden-Württemberg

Die Selbsthilfekontaktstellen in Baden-Württemberg sind entweder in freier Trägerschaft organisiert oder bei einer Kommune angesiedelt. 

Bei Selbsthilfekontaktstellen erfolgt die Selbsthilfeunterstützung als Hauptaufgabe. Daneben gibt es Selbsthilfeunterstützungsstellen, die bei einer Kommune oder einer Krankenkasse angesiedelt sind und bei denen die Selbsthilfeunterstützung als „Nebenaufgabe“ in das Tätigkeitsspektrum einer Behörde oder einer Krankenkasse eingebettet ist. In der Regel ist bei diesen Trägern der zeitliche Anteil für die Selbsthilfearbeit geringer als bei den freien Selbsthilfekontaktstellen und es wird nicht das gesamte Spektrum der Unterstützungsleistungen einer Selbsthilfekontaktstelle angeboten. 

Die LAG SELBSTHILFE bevorzugt keine bestimmte Form der Trägerschaft für die Selbsthilfekontaktstellen oder die Selbsthilfeunterstützungsstellen. Für unsere Verbände vor Ort ist entscheidend, wie kundengerecht und passgenau das Dienstleistungsangebot der Selbsthilfekontaktstellen oder der Selbsthilfeunter-stützungsstellen ist. 

Zur Frage 3 

Voraussetzungen für die Anerkennung einer Selbsthilfekontaktstelle

Für die Anerkennung einer Selbsthilfekontaktstelle erachten wir vor allem folgende Voraussetzungen als wichtig: 

· themen-, bereichs- und indikationsübergreifende Arbeitsweise, 

· hauptamtliches Fachpersonal, 

· angemessene Förderung durch die öffentliche Hand, 

· Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfekontaktstellen. 

Darüber hinaus sehen wir die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen vor Ort, die sich an den Bedürfnissen der Selbsthilfegruppen ausrichtet, als sehr wichtig an. 

Die Kriterien für die Anerkennung durch das Land liegen uns nicht vor. Auf eine Nachfrage beim Land wurde verzichtet, da diese Anfrage direkt vom dafür zuständigen Ministerium kommt. 

Die Kriterien für die Förderung durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) richten Sie nach den gemeinsamen und einheitlichen Grundsätzen der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20 Abs. 4 SGB V vom 10. März 2000 in der Fassung vom 11. Mai 2006. Diese soll im Laufe des Jahres 2008 von den Spitzenverbänden auf Bundesebene überarbeitet werden. Die aktuelle Fassung liegt diesem Schreiben bei. 

Zur Frage 4 

4.a) Finanzierung der Selbsthilfe 

Aufgrund der bisherigen Förderpraxis, bei der jede Krankenkasse für sich gefördert hat, liegen uns keine Zahlen über die Vergangenheit vor. Diese Frage kann daher nur  von den Kassen beantwortet werden. 

Im Zuge der Neuordnung der Selbsthilfeförderung nach § 20 c SGB V stehen in Baden-Württemberg ab 2008 folgende Fördersummen zur Verteilung an: 

Gesamter Förderbetrag in Baden-Württemberg im Jahr 2008 = ca. 5 Mio. €. Diese Fördersumme teilt sich jeweils zur Hälfte in einen pauschalen und einen projektbezogenen Förderstrang auf. 

Pauschale bzw. kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung ( 50 % des Förderbetrages) = ca. 2,5 Mio. €

Aufgeteilt auf: 

ca. 0,5 Mio. € (=10 % des gesamten Förderbetrages) auf Bundesorganisationen 

ca. 0,5 Mio. € (=10 % des gesamten Förderbetrages) auf  Landesorganisationen 

ca. 0,5 Mio. € (=10 % des gesamten Förderbetrages) auf Selbsthilfekontaktstellen 

ca. 1,0 Mio. € (=20 % des gesamten Förderbetrages) auf örtliche Selbsthilfegruppen 

Die Festlegung der Förderquoten für den pauschalen Bereich erfolgte in der Entscheidungsphase ohne beratende Beteiligung der Selbsthilfe. Inwieweit diese Beträge für die einzelnen Ebenen angemessen sind, kann mangels Daten aus der Vergangenheit nicht beurteilt werden. Es ist daher mit den Kassen ein gemeinsamer Überprüfungstermin im Herbst 2008 vorgesehen. 

Acht Vertreter aus den Spitzenorganisationen der Selbsthilfe wirken u.a. bei der Vergabe der Fördermittel beratend mit. 

Projektbezogene bzw. kassenindividuelle Förderung ( 50 % des Förderbetrages) =  ca. 2,5 Mio. €

Die Quoten für Bund, Land, Ort und Selbsthilfekontaktstellen werden durch die jeweilige Kasse bzw. ihren Verband festgelegt. Es ist keine beratende Beteiligung der Selbsthilfe vorgesehen. 

Generell finanziert sich die Selbsthilfe in Baden-Württemberg aus folgenden Einnahmearten: 

· Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgelder, Sponsoring, Stiftungs-gelder etc.)

· Öffentliche Fremdmittel (Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg und den Kommunen, Selbsthilfeförderung durch die Gesetzlichen Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung etc.) 

Eine wichtige gesetzliche Neuerung ist, dass die Kassenmittel von 0,56 € pro Versicherten von jeder Kasse in voller Höhe für die Selbsthilfeförderung ausgegeben werden müssen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass andere öffentliche Zuschussgeber  – z.B. die Kommunen oder das Land - ihre Förderbeiträge kürzen. Die Selbsthilfe in Baden-Württemberg besitzt einen Nachhol- bzw. einen Ausbaubedarf in allen Bereichen (Orts-, Regional- und Landesebene sowie Selbsthilfekontaktstellen), der nur durch die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten (Gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung, Kommunen, Land etc.) angemessen und nachhaltig befriedigt werden kann. Die höhere Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen sollte daher von den anderen öffentlichen Akteuren im Gesundheitswesen als Ansporn verstanden werden, die eigenen Zuschüsse für die Selbsthilfe, die eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, zu vergrößern. 

4.b) Umsetzung der Selbsthilfeförderung

Zur Umsetzung der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung wurde von den Krankenkassen in Baden-Württemberg die „ARGE GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Baden-Württemberg“ gegründet. Ihre Geschäftstelle ist bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Baden-Württemberg (LKK) angesiedelt. 

Die LKK wird bei der Bearbeitung der Anträge auf Landesebene und für die Selbsthilfekontaktstellen von den anderen Kassen unterstützt und es wurde hinsichtlich dieser Unterstützungsleistung ein rollierendes Verfahren zwischen den Kassen vereinbart. Am Vergabeverfahren der Krankenkassen für die Anträge auf Landesebene und der Selbsthilfekontaktstellen nehmen acht Selbsthilfevertreter mit beratender Stimme teil.  

Für die Ortsebene wurden vierzehn Regionen gebildet. Für die jeweilige Region wurde eine federführende Kasse festgelegt, die auch die Anträge für die Ortsebene entgegennimmt. Dort, wo es bislang eine Poolförderung bei einer Selbsthilfekontaktstelle gab, sollen die Aufgaben einer antragsannehmenden Stelle für die Ortsebene durch die jeweilige Selbsthilfekontaktstelle wahrgenommen werden. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Aufgabe bei den Selbsthilfekontaktstellen muss von den Krankenkassen noch befriedigend geklärt werden, da sonst die Selbsthilfekontaktstellen diese Aufgaben aus wirtschaftlichen Gründen nicht übernehmen können. Für die beratende Teilnahme bei der Vergabe der Fördermittel auf der jeweiligen Ortsebene bzw. in einer Region werden in den nächsten Monaten noch zu wählende Vertreter aus den Verbänden und den Selbsthilfegruppen bestellt werden.   

Für die Regionalverbände muss im Einzelfall entschieden werden, ob sie unter die Landes- oder unter die Ortsebene fallen.

Die Neuordnung der Selbsthilfeförderung ist ein längerer Prozess, bei dem erste Zwischenergebnisse erzielt wurden, wie z.B. die Herausgabe von Antragsunterlagen oder die Bildung der vierzehn Förderregionen, bei dem aber auch weitere wichtige Entscheidungen gefällt werden müssen, wie z.B. die Festlegung der Förderkriterien für die Selbsthilfeverbände/-gruppen und die Selbsthilfekontaktstellen. Die Gespräche zwischen den Kassen und den Vertretern der Selbsthilfe sowie die Abstimmungsprozesse per mail oder in anderen Kommunikationsformen werden sich daher auch im weiteren Verlauf des Jahres 2008 fortsetzen. 

Zur Frage 5. 

Neutralität und Nichterfüllung von Kriterien durch eine Selbsthilfekontaktstelle 

Über die Nichterfüllung von GKV-Kriterien durch eine Selbsthilfekontaktstelle können wir mangels Daten keine Aussage machen.

Die Neutralität einer Selbsthilfekontaktstelle   ist ein sehr wichtiges Anliegen für die LAG SELBSTHILFE. Nach unseren Erfahrungen ist diese weder mit einer bestimmten Trägerschaft noch mit einer eigenständigen Führung des Haushalts noch mit einer angemessenen öffentlichen Förderung verknüpft Wie unter Punkt 2.b) bereits ausgeführt, ist für die Verbände vor allem die erbrachte Dienstleistung einer Selbsthilfekontaktstelle oder einer Selbsthilfeunterstützungsstelle interessant
.

Als wichtig erachten wir, dass bei den Kommunen eine separate Kostenstellenrechnung für ihre Selbsthilfekontaktstelle durchgeführt wird. Wie auch eine angemessene öffentliche Förderung einer Selbsthilfekontaktstelle erfolgen muss.

Zur Frage 6. 

6.a) Herausforderungen durch die Änderungen im GKV-WSG 

Die größte Herausforderung wird die angemessene und bedarfsgerechte Verteilung der Fördermittel nach § 20 c SGB V auf alle Ebenen (Ort, Land, Selbsthilfekontaktstellen) sein. Ob dies tatsächlich mit 0,56 € pro Versicherten und Kalenderjahr bewerkstelligt werden kann, bezweifeln wir. Für eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen ist unserer Einschätzung nach die gemeinsame finanzielle Anstrengung aller öffentlichen Akteure im Bereich der  Selbsthilfe notwendig. 

Als problematisch betrachten wir die starke Betonung der projektbezogenen Förderung. Dies entspricht nicht der bisherigen Förderpraxis, die ihren Schwerpunkt auf den pauschalen Förderbereich setzte. Die Verbände befürchten, dass ihre Kerntätigkeit, die originäre Selbsthilfearbeit, durch diesen starken Schwerpunkt auf die projektbezogene Förderung ausgedünnt wird. 
Die Verbände der LAG SELBSTHILFE sehen es als unabdingbar an, dass die  regelmäßigen Tätigkeiten eines Landes-/Ortsverbandes als elementarer und besonders förderungswürdiger Bestandteil der Selbsthilfearbeit anerkannt werden. Sie sollten daher gegenüber den projektbezogenen Tätigkeiten eines Verbandes bei der finanziellen Förderung vorrangig zu berücksichtigen sein, da sie die Basis, das Rückgrat der Selbsthilfearbeit darstellen. Die starre Aufteilung von 50 % für den pauschalen und 50 % für den projektbezogenen Bereich könnte aber genau das verhindern.

Bislang können wir noch nicht abschätzen, ob die jetzige Aufteilung der Fördersumme von 2,5 Mio. €  für den pauschalen Bereich (je 0,5 Mio. € für die Bundes-, Landesebene und die Selbsthilfekontaktstellen, 1,0 Mio. € für die Ortsebene) bei den Landesverbänden zu einer Verschlechterung führt oder nicht. Der Erhalt des IST-Zustandes genießt daher beim anvisierten Überprüfungstermin mit den Kassen für die Verbände oberste Priorität. Erst anschließend sollte der Ausbaubedarf, das Erreichen des Soll-Zustandes, geklärt und gefördert werden.  

Des Weiteren weisen die Selbsthilfeverbände darauf hin, dass sie in aller Regel ehrenamtlich tätig sind und die oftmals personalintensive Projektarbeit - neben ihrer eigentlichen, originären Selbsthilfearbeit - nur (sehr) begrenzt erweitern können. Daher wird befürchtet, dass es im projektbezogenen Bereich zu einer ungleichmäßigen Förderung kommt, die z.B. große, personalstarke Verbände begünstigen könnte und kleine, personell schwächer aufgestellte Verbände (z.B. aus dem Bereich seltener Krankheiten) benachteiligt. Die Kassen sollte daher in Form eines Jahresberichtes, der neben der jeweiligen Fördersumme auch eine Kategorisierung (z.B. nach Förderbereichen wie Suchtselbsthilfe, chronische Krankheiten etc. oder Förderanteile für die Ebenen Bund-, Land, Ort) enthält, ihre Förderpraxis veröffentlichen. Zur Wahrung des Datenschutzes wäre es wichtig, dass  die Verbände und die Selbsthilfegruppen nur in anonymisierter Form wiedergegeben werden. 

Nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt des Paradigmenwechsels in der Politik für behinderte Menschen wäre eine beratende Beteiligung der Selbsthilfe bei der projektbezogenen Förderung ein wichtiges Zeichen für eine politisch gewollte Partizipation der Selbsthilfe in allen Bereichen der Selbsthilfeförderung gewesen. Der Gesetzgeber hat dies zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgesehen. Wir sehen es daher umso wichtiger an, dass von den Kassen transparente und nachvollziehbare projektbezogene Förderkriterien (Voraussetzungen für eine Projektförderung, Förderschwerpunkt im Jahr 2008 etc.) erstellt werden und diese an die Selbsthilfe kommuniziert werden. 

6. b) Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg 

Eine angemessene und bedarfsgerechte Finanzierung der Selbsthilfe ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der das Land Baden-Württemberg über eine Erhöhung  seiner Förderung
 an die Selbsthilfe mit gutem Beispiel vorangehen könnte. Diese vorbildliche Handlungsweise würde an die kommunale Ebene das wichtige Signal aussenden, dass die Selbsthilfe als Teil des bürgerschaftlichen Engagements einer Finanzierung bedarf, die ihrer Rolle als vierte Säule des Gesundheitswesen gerecht wird und die nur gemeinschaftlich - von allen öffentlichen Verantwortungsträgern - zu leisten ist. 

Für Rückfragen oder weiter gehende Erläuterungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Zoller






                  

    Geschäftsführer
�  Siehe auch: Gemeinsame und einheitlichen Grundsätze der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung der Selbsthilfe nach § 20 Abs. 4 SGB V vom 10. März 2000 





�  An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Verbände der LAG SELBSTHILFE mit den Selbsthilfeunterstützungsstellen der Krankenkassen sehr zufrieden waren und sich die Frage nach der Neutralität einer Krankenkasse bislang noch nicht gestellt hat. Ggf. müsste dies explizit bei den Verbänden abgefragt werden.   


� Der Gesetzgeber sah als Mindestförderung im pauschalen Bereich 50 % vor. Nur wenige Kassen gehen darüber hinaus. 


� Unabhängig von einer „generellen Erhöhung des Förderbetrages“ sollte die bisherigen Fördersummen dringend um den Inflationsverlust aus den vergangenen Haushaltsjahren korrigiert werden.
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